
 

                                                                                                                                         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                         

       

 

 Abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Diplom oder 

Master) des Studiengangs Psychologie (das Fach Klinische Psycho-

logie einschließend)  

 Weiterbildung in mindestens einem für die Aufgaben einer öffentli-

chen Erziehungs- und Familienberatungsstelle benötigten Therapie-

verfahren insbes. in Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Psy-

chotherapie, Gesprächspsychotherapie, systemische Therapie, Fa-

milientherapie oder Zusatzausbildung als Erziehungs- und Familien-

berater/in, Psychologische Berater/in (IFB) (Dauer der Weiterbil-

dung mindestens 3 Jahre bzw. mindestens 700 Stunden) in einem 

anerkannten Institut (ohne Approbation) 

 Mindestens zweijährige Berufserfahrung als Berater/in in einer Erzie-

hungs- und Familienberatungsstelle oder mindestens dreijährige Be-

rufserfahrung in psychologischer Tätigkeit in der Jugendhilfe und/o-

der im klinischen Bereich  
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